
V E R T R A G
über die Beziehungen zwischen der 

Deutschen Demokratischen Republik und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken

Der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik und 
das Präsidium des Obersten Sowjets der Union der Sozialistischen 
Sowj etrepubliken

HABEN,
Geleitet von dem Wunsch nach Entwicklung einer engen Zu

sammenarbeit und nach der weiteren Festigung der freund
schaftlichen Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
auf der Grundlage der Gleichberechtigung, der gegenseitigen 
Achtung der Souveränität und der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten,

In Anbetracht der neuen Lage, die durch das Inkrafttreten der 
Pariser Verträge von 1954 entstanden ist,

Überzeugt davon, daß die Vereinigung der Anstrengungen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion zur 
Mitwirkung an der Erhaltung und Festigung des Weltfriedens 
und der Sicherheit in Europa, sowie zur Wiederherstellung der 
Einheit Deutschlands als friedliebender und demokratischer Staat 
und zur Herbeiführung einer friedensvertraglichen Regelung mit 
Deutschland den Interessen des deutschen Volkes und des Sowjet
volkes und gleichermaßen den Interessen der anderen Völker 
Europas entspricht,

Unter Berücksichtigung der Verpflichtungen, die die Deutsche 
Demokratische Republik und die Sowjetunion gemäß den 
bestehenden internationalen Abkommen, die Deutschland als 
Ganzes betreffen,

BESCHLOSSEN, 
den vorliegenden Vertrag zu schließen und zu ihren Bevoll

mächtigten ernannt:
Der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik — den 

Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, 
Otto Grotewohl;

das Präsidium des Obersten Sowjets der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken — den Vorsitzenden des Ministerrates 
der UdSSR, N. A. Bulganin,

die nach Austausch ihrer in gehöriger Form und in Ordnung 
befundenen Vollmachten über Folgendes übereinkamen:
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